
511 der Beilagen zu den stenographllichen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses fUr wirtschaft liehe A...'1gel egenhei ten 

liber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 17. Feber 1971, 
betreffend. ejn Bundesgesetz über die Regelung der Schiffahrt 

(Schiffahrtspolizeigesetz - SchPG) 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

sollen einerseits die Grundsätze für ein einheitliches und 

modernes Schiffahrtspolizeirecht normiert werden und anderer-. 

seits auf dieser Grundlage die MBglichkeit geschaffen werden, 

die zum Teil veralteten und überholten schiffahrtspolizeilichen 

VerordnungE:I1 durch entsprechende zeitgemä.ße Vorsch:ctften zu 

ersetzen. So ist es vor allem notwendig neue Verkehrsvorschriften 

Unterlal':.f 

der Enns) zu erlassen, wobei au.f die ent.sprechenden EmpfehluEgen 

lm Rahmen des Geltungsbereiches der Vcrla.ge die Grundlage für 

eine sp~~tere Verkehrsregelu.n€; auf anderen öffentlichen Gewässern 

geschaffen werden~ weil dort durch diB 

sports mit Wasserfahrzeugen fallweise eine Regelung notwendig 

werden wird. 

Der Ausschuß fUr wirtschaftliche Angelegenheiten hat die 

gegenst2J1dlj ehe Vorlage °1971 
in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen 

Hause zu empfehlen, keInen Ein . .sp:r'uch. Z~L erLC;[ien. 

wirtschaftlidl,:>' Angelegen.be::.ten den ~{glt:r.::.§:~. der Bundesrat woLk~ 

besdlli eßen: 

Gegen den GesetzesbeschluB des Nationalr2tes vom 17. Febe~ 

( 
l-' , • .pi' h t ".' t 0cnl~~a r Spo~lzelgese·z ,- ScLlPG) sarnt Anl1311.g, T'd kein E 

spruch erhoben. 

Febsy" i 07'1 
•. ~' i • 

DDr. P i t s c 11 man n Dr. I r 0 

Berichterstatter Obmann 
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